
Unterweisung zum Arbeits - und 
Gesundheitsschutz

Brandschutz
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Vorbeugender Brandschutz und 
Verhalten im Brandfall 
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 Rauchverbote beachten; nur in den dafür vorgesehenen               
Bereichen rauchen.

 Private elektrische Geräte dürfen nur nach Zustimmung des 
Arbeitgebers betrieben werden

 Leicht entzündliche Arbeitsstoffe von Zünd- und Wärme-
quellen fernhalten.

 Elektrische Geräte (zum Beispiel Kochplatten, Heizlüfter) 
sofort nach Gebrauch abschalten und zum Feierabend
Netzstecker ziehen.

 Brandschutzeinrichtungen dürfen nicht blockiert und / oder    
außer Betrieb gesetzt werden

Vorbeugender Brandschutz
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Handfeuerlöscher

Standorte der Handfeuerlöscher
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Handfeuerlöscher

Handhabung der Handfeuerlöscher
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Pulverlöscher mit ABC-
Löschpulver

Pulverlöscher mit BC-
Löschpulver

Pulverlöscher mit Metall-
brandpulver

Kohlendioxidlöscher

Wasserlöscher (auch mit
Zusätzen, z.B. Netzmittel,
Frostschutzmittel oder
Korrosionsschutzmittel)

Wasserlöscher mit 
Zusätzen, die in 
Verbindung mit Wasser 
auch Brände der 
Brandklasse B löschen

Schaumlöscher

Fettbrandlöscher

geeignet nicht geeignet

Feste, glut-
bildende 

Stoffe

Flüssige 
oder flüssig-

werdende 
Stoffe

Gas-
förmige
Stoffe, 

auch unter 
Druck

Brennbare
Metalle 

(Einsatz nur 
mit Pulver-

brause)

Brände von 
Speiseölen/

-fetten, z.B. in
Frittier- oder 

Fettbrat-
geräten

B C D

Art des 
brennbaren 
Stoffes

A
Brandklasse

Eignung der Handfeuerlöscher

Handfeuerlöscher
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Handfeuerlöscher
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 Ohne Gefährdung der eigenen Person  
sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr  
an den Bergungs- und   
Löschmaßnahmen beteiligen.

 Brennenden Personen Feuerlöschdecken, 
Mäntel o.ä. überwerfen bzw. sie darin 
einwickeln. 
(Feuer notfalls auch durch Rollen des Verletzten     
ersticken.)

Handfeuerlöscher
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 Standort der Feuerlöscheinrichtungen kennen.

 Feuerlöscheinrichtung immer freihalten.

 Sich mit der Handhabung des Feuerlöschers   
vertraut machen.

Handfeuerlöscher
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Aushang beachten!

Brand melden:

Feuerwehr:     112

Wo brennt es ?
Was brennt ? 
Wie viele Personen sind in Gefahr oder verletzt ?
Wer meldet ? 
Warten auf Fragen.

Am Sammelplatz einfinden !

Grünfläche im Innenhof

Verhalten im Brandfall
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Inhalte der Brandschutzordnung beachten!

Verhalten im Brandfall

 Brandschutzordnung A
o richtet sich an alle Personen in der baulichen Anlage                                                                  

(Bewohner, Beschäftigte, Besucher)

 Brandschutzordnung B
o richtet sich an Personen, die sich nicht nur vor-

übergehend in der baulichen Anlage aufhalten               
(Bewohner, Beschäftigte)

 Brandschutzordnung C
o gilt Personen, denen besondere Brandschutz-

aufgaben übertragen wurden                        
(Brandschutzbeauftragte, Brandschutzhelfer,
Sicherheitsbeauftragte oder -ingenieure)

Brände verhüten

Verhalten im Brandfall

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Notruf 112

Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen

Aufzug nicht benutzen

Handfeuermelder betätigen
Ort: 

Ruhe bewahren

Brand melden

In Sicherheit
bringen

Löschversuch
unternehmen

Türen schließen

Gekennzeichneten 
Fluchtwegen folgen

Auf Anweisungen achten

Feuerlöscher benutzen

Wandhydrant benutzen

Brands chutzordnung nach DIN 14096-1: 2000-01

Einrichtungen zur 
Brandbekämpfung
benutzen (z.B. Löschdecke)B e r a t e n d e  I ng e n i e u r e  

+  M e d iz i n e r

T e l.    
F a x .
e - m a il

0 3 9 1  /  5 9 7 2 7  -   0
0 3 9 1  /  5 9 7 2 7  - 2 5
i n f o@ s id i b l u me . d e

Teil B

Teil C
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Notausgänge, Flucht- und Rettungswege sowie deren Verlauf sind gut 
sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen.

Rettungs- und Brandschutzzeichen müssen aus langnachleuchtenden 
Materialien bestehen, wenn eine Sicherheitsbeleuchtung nicht 
erforderlich ist.

Verhalten im Brandfall

Flucht- und Rettungswege benutzen!


